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Recht
Haus nur den Enkeln
vererben?

Gemäss Art. Z42 wurde vor 20

/ahren meine £he mit der Trau

^äterrec/ztiicd in aZZe« TeiZe«

au/geZösf. /ch habe vier £«ke/

von meinen zwei iVac/j/commen.

Wie Zconn ich m/ZTesZamerifde«

£nkeZ« a/Zein meine Lienen-
scha/tt verschreiben? /ch denke,
bis zw ihrer VoZZ/ahrigke/Z mwss

dies unter Treuhand verwa/tet
sein?

Grundsätzlich haben Ihre
Kinder als offenbar einzige
gesetzliche Erben in Ihrem
Nachlass einen Pflichtteil-
ansprach von drei Vierteln
des gesamten Nachlassver-

mögens. Der Pflichtteil kann
nur unter sehr eingeschränk-
ten Voraussetzungen entzo-

gen werden.
Sollten Sie Ihre Liegen-

schaff testamentarisch den
Enkeln zuweisen und sollte
diese mehr als ein Viertel des

gesamten Nachlasses wert
sein, so könnten demnach
die Kinder das Testament an-
fechten und ihren Pflichtteil
fordern. Um Ihr Ziel zu errei-
chen, müssten Sie in einem
solchen Fall mit den Kindern
einen Erbverzichtsvertrag ab-

schliessen. Die Kinder wür-
den auf ihr Erbe zugunsten
der Enkel verzichten. Anson-
sten könnten Sie testamenta-
risch die Kinder auf den
Pflichtteil setzen und im Sin-
ne einer Teilungsvorschrift
bestimmen, dass die Enkel-
kinder das Recht haben, die

Liegenschaft auf Anrechnung
auf ihren Erbteil zu überneh-
men. Gegebenenfalls müss-
ten die Enkelkinder den Kin-
dem eine Ausgleichszahlung
leisten, sofern der Wert der
Liegenschaft ihre Erbquote
übersteigt.

Sie sollten sich vielleicht
aber auch überlegen, ob es

praktikabel und sinnvoll ist,
dass die vier Enkelkinder zu-

sammen eine Liegenschaft
haben. Das Kindesvermögen
wird grundsätzlich von den
Eltern verwaltet, die die Er-

träge des Kindesvermögens
für den Unterhalt, die Erzie-

hung und die Ausbildung der
Kinder und allenfalls auch für
die Bedürfnisse des Haushai-
tes verwenden dürfen. Durch
testamentarische Anordnung
könnten Sie die Verwaltung
und die Verwendung der Er-

träge durch die Eltern aus-
schliessen. In einem solchen
Fall dürfte bei Zuweisung der

Liegenschaft die Einsetzung
eines Beistandes oder Beirates

erfolgen. Der Beistand oder
Beirat würde von der zustän-
digen Vormundschaftsbehör-
de bestimmt werden, wobei
Sie im Testament einen Vor-
schlag zur Person des Bei-
Standes oder Beirates machen
könnten.

Erbvorbezug
Trau X haf bei ihrem Eintritt ins
AZZersheim ihrer Tochter T ein

Haus mit einem Haib-AnteiZ

verbau/t. Die Tocbter wobnte
scbon in diesem Haus. Der £r-
iös wurde a/s Hypofbe/c zw 5%
verzinst. Kurz nacb dem Haus-

verkauf ergaben sieb fur die

Tocbter kosfspieiige Rénova-

tionsarbeiten am Haus. Aus die-

sem Grund wurde von der Mut-
ter ein Trbvorbezug vorgeschia-

gen und aucb festgeba/ten. Nun
bat ein Sobn die Tocbter ais £rb-
scb/eicberin tituiiert, er werde

dann ai/es anfechte«. Kann der

Sobn einen Trbvorbezug, weZ-

cber zwischen Mutter und Tocb-

ter scbri/Z/icb vereinbart wurde,

anfechten?
Handelt es sich beim Erb-

vorbezug der Tochter Y um
eine ausgleichungspflichtige
Zuwendung, d.h., erfolgte die

Zuwendung auf Anrechnung
an ihren Erbanteil, so ist nicht
zu sehen, inwiefern die übri-

gen Kinder einen Anfech-

tungsgrund haben sollen. In
einem solchen Fall muss

Magentee
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nämlich die Tochter die zu
Lebzeiten der Mutter erhalte-
ne Zuwendung - wertmässig
- in den Nachlass «einwer-
fen», so dass das Erbschafts-

vermögen keine Verminde-

rung erfährt.
Handelt es sich beim Erb-

vorbezug um eine Schenkung
ohne Ausgleichungspflicht,
so könnten die übrigen Kin-
der - nach überwiegender
Lehrmeinung - die Sehen-

kung insoweit anfechten, als

ihr Pflichtteilsrecht verletzt
wäre.

Beim Hausverkauf fragt es

sich möglicherweise, ob der

Kaufpreis dem Verkehrswert
entsprach. Sollte der Kauf-

preis gewichtig niedriger als

der Verkehrswert gewesen
sein, so würde eine söge-
nannte gemischte Sehen-

kung vorliegen. Darauf wür-
den die Regeln der Sehen-

kung ohne Ausgleichungs-
pflicht mit Bezug auf den

Schenkungsanteil zur An-
wendung gelangen, wobei die

Berechnung der allfälligen
Verletzung des Pflichtteils-
rechts recht kompliziert ist.

Schwarzgeld
tc/z bin eine alte Trau und habe

kürzlich erfahren, dass man we-

ge« Schwarzöd ins Ge/a«g«is
kommen und sehr hohe Geld-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile
führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

strafen erhalten kann. Wie hoch

sind die Geldstrafen bei etwa

fr. 100 000.-? Darf ich mit der

Angabe des Sc/zwarzgeZdes bis

1997 zuwarten? Ich habe

gehört, dass dann eine Amnestie

gewährt wird. Könnte ein An-
wait diese Sache regeln? Wird
dann derStundenansatz berech-

net oder Prozente von der Höhe
des Schwarzgeldes?Muss die Sa-

che der Steuerbehörde gemeldet
werden? So viel ich weiss, hatder
Anwalt keine Schweigep/licht.
Davor habe ich Angst. Mein Le-

ben besteht seit dem Tod meines

Mannes nur noch aus Angst, das

Schwarzgeld lautete immer auf
meinen Namen/ Titte haben Sie

Verständnis, dass ich Ihnen

anonym schreibe.

Ausnahmsweise wollen
wir auf die anonyme Zu-
schrift eingehen, da die ge-
stellten Fragen möglicher-
weise von allgemeinem Inter-
esse sind.

Mit dem Ausdruck
«Schwarzgeld» ist hier offen-
sichtlich Einkommen oder
Vermögen gemeint, das nicht
der Steuerverwaltung dekla-
riert wurde. Dabei ist im we-
sentlichen zwischen Steuer-

hinterziehung und Steuerbe-

trug zu unterscheiden. Ver-
einfacht ausgedrückt liegt
eine Steuerhinterziehung
dann vor, wenn Einkommen
oder Vermögen nicht bzw.
nicht vollständig angegeben
werden. Von einem Steuerbe-

trug spricht man, wenn arg-
listige Machenschaften, z.B.

Urkundenfälschungen, zur
Verheimlichung von Steuer-

Objekten vorgenommen wur-
den. Im Falle unserer Zu-
schrift liegt eine Steuerhin-
terziehung vor.

Im Gegensatz zum Steuer-

betrug werden Steuerhinter-
Ziehungen nicht mit einer
Gefängnis-, sondern mit
einer Geldstrafe geahndet.
Üblicherweise handelt es sich

um eine Strafsteuer, die ne-
ben der Steuernachforderung
zuzüglich Verzugszinsen hin-

zutritt. Das Mass der Straf-
Steuer variiert im schweizeri-
sehen Recht zwischen dem
einfachen und dem mehrfa-
chen Betrag der entzogenen
Steuer und wird nach dem
Verschulden des Steuer-

Pflichtigen und meistens auf-

grund des pflichtgemässen
Ermessens der Behörde be-

messen. Da die Ansätze der
Strafsteuer im Bundessteuer-
recht ebenso wie in den
kantonalen Steuergesetzen
als Strafrahmen ausgestaltet
sind, kann nicht von vorn-
herein angegeben werden,
wie hoch eine Strafsteuer aus-
fallen dürfte. Es kann jedoch
vermerkt werden, dass eine
Selbstanzeige sich strafmil-
dernd auswirkt.

Im Bundesparlament sind
Bestrebungen für die Ge-

Währung einer Steueramne-
stie im Gange. Ob jedoch die
Amnestie beschlossen wird,
ist derzeit nicht voraussehbar.

Der Beizug eines Anwaltes
zur Prüfung der Selbstanzeige
ist sicher zweckmässig. Der
Anwalt ist an das Berufsge-
heimnis gebunden und darf
somit nicht von sich aus ge-

gen den Willen des Klienten
die Steuerhinterziehung der
Behörde anzeigen. Für die

Bemessung des Anwaltsho-
norars sind die kantonalen
Tarifordnungen massgebend.
Soweit bekannt, bemisst sich
das Anwaltshonorar nach
dem zeitlichen Aufwand der

Anwaltsbemühungen und
nicht in Prozenten des hin-
terzogenen Steuerbetrages.
Ein Zuschlag wegen des In-
teressenwertes ist jedoch in
der Regel zulässig.

Wie der Zuschrift zu ent-
nehmen ist, lebt derjenige,
der Steuern hinterzogen hat,
oft in Sorge und Angst. Lohnt
sich dies wirklich, nur um
dem Staat ein Schnippchen
zu schlagen? Und dieses

Schnippchen ist oft ver-
meintlich: Wer sein Ver-

mögen verrechnungssteuer-

pflichtig angelegt hat, dem
wird die Verrechnungssteuer
vom Vermögensertrag abge-

zogen, und die Rückerstat-

tung der Verrechnungssteuer
geht bei Steuerhinterziehung
verloren. Oft ist die Verrech-

nungssteuer höher als die
Steuer auf das deklarierte Ver-

mögen bzw. den Vermögens-
ertrag. Das schlechte Gewis-
sen paart sich so mit einer
finanziellen Einbusse.

Dr. zur. Marco ß/aggi

Medizin
Engegefühl
Sezt erniger Zeit Lekomme zcü

(LG) etwa 2 Stande« «ac/z dem

Psse« ei« £«gege/a/zZ (kein Pre«-

«e«) m/t einem Zez'se« Sctzmerz,

dezMctz a«5c/z//esse«d Lis zw de«

Ac/zseZ« Li«a«/zieLt. Nack ez'«i-

ge« Minute« kZi«gf das Tage-

ge/a/zi wieder aL. Dasse/zbe ZzaLe

ick aac/î Leim Packe« and Leim

Treppen-Steige«. Kann dies ei«

Hez'zmaskeZkrampf sein? Letz

LaLe wederHerzkiop/e« «oc/z er-
Zzötzte« Pais, «oc/z mass z'cL Lre-

etzen oder ist mir sc/zwindZig.

Ihre Beschwerden lassen

mich an zwei mögliche Ursa-
chen denken: Tatsächlich
kann sich hinter diesen Sym-

ptomen eine Erkrankung des

Herzmuskels verbergen. AI-

lerdings ist es weniger eine

Verkrampfung als eine

Durchblutungsstörung des

Muskels. Der damit verbun-
dene Sauerstoffmangel führt
gerne zu Enge- und Druckge-
fühl auf der Brust, manchmal
mit Ausstrahlungen in die

Schultergegend. Typischer-
weise treten die Beschwerden
bei Belastung (schnelles Ge-

hen, Treppensteigen) auf, ge-
legentlich aber auch in Ruhe.
Die zweite Möglichkeit hängt
mit dem Magen zusammen.
Wenn durch eine Erweite-

rung der natürlichen Lücke
im Zwerchfell der Magen et-
was nach oben (in den Brust-
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